
1653 März 8. A

NOTIZEN [VOM VERMITTLER IM BAUERNKRIEG, BEAT II . ZURLAUBEN, UEBER
DIE VERMITTLUNGSBEMUEHUNGEN DER IV KATH. ORTE - V AUSG.
LU - IN LUZERN]

Den Entlibuoehern wäre nockmalen fürzehalten Jres ungebürend Zesamen Roten



77/71A

undt Pundtschwehrens [=Bund von Wolhusen] . Nothwendige Submission und pit
gägen Jrer Oberkheit [Schultheiss und Rat von Luzern ] .

Jrer beschwärdt halber des Jnzugs dev gülten undt ablosungen werde man uff
lidenliche Mitei gedenckhen.

Desglyohen wegen .uffrieht der Kauffbrieffen 3 Theil und usskhauff , Umbgeldts
halber 3 Muli fahl.

Darüber werden wir entliehen Spruch geben Jn hofnung sy dessen woll zefri-
den syn sollen.

Andere richtige Puncten wider mit Kurtzen Jnen eröfnet.
Vorus aber die haltung der Landtsgmeindt nit guotfinden können.
Anders das was Jedes [ luzemische ] Ambt Jnskhünftig beschwärliches haben
möchte3 der Oberkheit Vorbringen solle.
Mit gemachter Hofnung den Zins von der wider anstellung ettwan äbzestel-
len.

Mandata wofehr die wider die Verkhomnuss brieff undt Landtbuoch wären sol¬
len sy der Oberkheit underthänig zuo verstähn geben und piten umb erlasung.
Jn uffrichtung der gülten soll ein Oberkheit ein Jnsächen thun 3 dass die
wahren nit mehr darinn vermischen.

Eydtsbrieff underlassen werden3 aber den gantbrieff Jn lidenlichen tax ge¬
macht werden.

Nota anfangs zuo melden das sy die 40 Ordenlich entschuldiget haben und
all woll entschlagen syn söllen wegen des Verräther worths.
Entlieh werde Jn Jedem Ambt absonderlich entscheidung und Vertrags brieff
geben werden.
Hieruff hat Landts Pannermeister [des Amtes Entlebuch 3 Johann Emmen¬
egger]  geandtwortet [ : ]
1. der beschwärliche Jnzug des hauptguots , Jre meinung wäre für das ver¬

gangne.
2. gantbrieff zefinden 3 aber durchus glych ein tax davon machen. Wolten

i UHerdtggkbenmJnb .' sovil das die schutdt ertragen " mögen . ' Nöta idas -wan einer

mitel hüte mit wahren und Pfenwärten zuzalen 3 dass man Jn nit von Hooff
und güetem verstossen sölte.
Jtem redts der Paner Meister das es dahin vermitlet werden Könte3 das
der Ansprächer die wähl häte : wye er die gült haben welle 3 solt er mit
guoter währ des baaren geldts werth sich bezüchen lassen 3 oder welle
lieber herdt welcher äblösen will 3 solle das geldt Erleggen.
Oder einfältig das welcher syn gült mit währen uffgericht soll mit wäh-



ren Zalen lassen . Welcher mit geldt solle mit geldt Zallen . Umb das Ver¬

gangne und Künftiges.

Nota [Hans ?] Krumenacher [Weibel von Schüpfheim ?] dütend ent¬

lieh uff widererstatung der buossen und ohne das werde khein fri-

den.

Mit [ dem Stadt Schreiber von Luzern ?, Ludwig ] h a r t m a n reden.

Ettliche clagend , das man die A r z e t so Landtlüth sind , nit gedul¬

den weite . Exempel Christ [oph ] P f i f f e r [Landvogt im Entlebuch

1639 - 1641 , 1643 - 1645 ] uff S . Johans äbendt . . . [= 27 . Dezember ] gesendet

umb 50 gl . gestrafft.

3 . Hangend aber an der Landtsgmeind . Aber ist Jnen gesagt , das Jn nothfahl

sy die Oberkheit zuvor underthänig berichten sollen.

Ultimo diewyl wider brieff und sigel Jn straffen und buossen gehandelt

und mit den gälten begären sy cösten.

- Landtspanerherr , Landtshauptm . [des Amtes Entlebuch , Nikolaus Glanz-

m a n n] , Weybel von Entlibuoch , Teiler [=T heile  r ] , Landtssigler [ des

Amtes Entlebuch , Niklaus Binder]  handt alle gredt man müese Jn unsem

Spruch und den Rechten sich underwärffen , allein die fümembst Puncten wye

vorgredt der gülten ablösung halber.

- Der hinderhaltnen brieffen halber wyl die nit Verbanden , werden Ja die Je-

zige brieff so sy überkhomen werden Jnskhünftig gültig syn.

- Caspar Undemär [= U n t e r n ä h r e r ] der Narr ist der hefftigist mit

den briefen [ einer der ] Tellen.

- Entlieh sindt die Entlibuacher uns der mehrtheil die hand pietende , gantz

fründtlich abgescheiden , uns dankhet , 3 us Jren mitel hiegelassen " .

AH 77 , 400a - 402
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